
Corona-Krise - Wie kommen Sie an die außerordentliche 
Wirtschaftshilfe für den November? 

Sehr geehrte Mandantin, 
sehr geehrter Mandant, 

wegen der rasant steigenden Fallzahlen und der drohenden Überlastung des Gesundheitssystems hatten 
Bund und Länder im Herbst 2020 neue Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie beschlossen. So 
sollte das Infektionsgeschehen wieder unter Kontrolle gebracht werden.  

Die dafür erforderlichen Schließungen bedeuten aber eine enorme wirtschaftliche Belastung für die betroffe-
nen Unternehmen, die gerade erst dabei waren, sich vom ersten Lockdown zu erholen. Um sie zielgerichtet 
zu unterstützen, wurde eine außerordentliche Wirtschaftshilfe - die sog. Novemberhilfe - bereitgestellt, die über 
die laufenden Unterstützungsprogramme hinausgeht.  

Anfang Februar 2021 wurde der Förderhöchstbetrag deutlich angehoben und der Beihilferahmen flexibilisiert. 
Antragsteller können nun zwischen unterschiedlichen Höchstbeträgen wählen und müssen entsprechend un-
terschiedliche Nachweise erbringen. Sofern für Sie bereits ein Antrag gestellt wurde, sollten Sie überprüfen, 
ob sich ein Änderungsantrag lohnen kann. 

 

Mit Hilfe unserer Infografik auf der nächsten Seite überblicken Sie nicht nur die Vorausset-
zungen der Novemberhilfe, sondern auch die neuen Möglichkeiten, sich auf unterschiedliche 
beihilferechtliche Grundlagen zu stützen und entsprechend unterschiedliche Fördersummen 
anzustreben. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 


